21. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen, was Ausschlussgründe in der nicht obligatorischen Krankenversicherung im Zusammenhang mit einem Selbstmordversuch betrifft


(Belgisches Staatsblatt vom 16. März 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT,
KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


21. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen, was Ausschlussgründe in der nicht obligatorischen Krankenversicherung im Zusammenhang mit einem Selbstmordversuch betrifft


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 5 des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 4. Juli 2021, wird um eine Nummer 61 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"61. "Selbstmordversuch": nicht gewöhnliches Verhalten ohne Todesfolge, das die Person mit der Erwartung oder dem Risiko des Todes oder eines Körperschadens initiiert und ausführt mit dem Ziel, gewünschte Veränderungen zu bewirken."


Art. 3 - In Teil 4 Titel 4 Kapitel 4 des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen wird ein Abschnitt 1/1 mit folgender Überschrift eingefügt:

"Abschnitt 1/1 - Gemeinsame Bestimmungen für die in Artikel 201 § 1 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Gesundheitspflegeversicherungen".


Art. 4 - In Abschnitt 1/1, eingefügt durch Artikel 3, wird ein Artikel 201/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Leistungen infolge eines Selbstmordversuchs

Art. 201/1 -

§ 1 ­ Versicherungsunternehmen dürfen Leistungen infolge eines Selbstmordversuchs des Versicherungsnehmers im Gesundheitspflegeversicherungsvertrag nicht ausschließen.



§ 2 ­ Versicherungsunternehmen ist es beim Abschluss eines Gesundheitspflegeversicherungsvertrags untersagt, aufgrund eines vorherigen Selbstmordversuchs des Versicherungsnehmers einen Prämienzuschlag zu erheben oder die Versicherung abzulehnen.

§ 3 - Personen, die einen Selbstmordversuch unternommen haben und einen Gesundheitspflegeversicherungsvertrag abschließen möchten, teilen ihrem Versicherer diesen Selbstmordversuch gemäß Artikel 58 mit. Versicherungsunternehmen ist es nach Ablauf einer Frist von höchstens einem Jahr nach dem Selbstmordversuch untersagt, diesen Versuch bei der Bestimmung des aktuellen Gesundheitszustands zu berücksichtigen."


Art. 5 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des sechsten Monats nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft und findet sowohl auf bestehende Gesundheitspflegeversicherungsverträge als auch auf neue Gesundheitspflegeversicherungsverträge, die ab dem Datum des Inkrafttretens abgeschlossen werden, Anwendung.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 21. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

_____________


